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TOP-THEMA

Volatilität bei den Kryptowährungen
Aufgrund der seit einigen Monaten andauern-
den eher trüben Stimmung an den Kryptobör-
sen mag sich der Anlegeenthusiasmus einiger 
Investoren etwas gelegt haben. Dennoch gilt 
es auch weiterhin, gewisse steuerliche Kon-
zepte im Auge zu behalten, damit es bei Erhalt 
der definitiven Steuerrechnung nicht zu einem 
bösen Erwachen kommt.

Grundsätzlich realisieren Privatpersonen bei 
der Veräusserung von beweglichen Vermö-
genswerten einen steuerfreien Kapitalge-
winn. Dies setzt jedoch voraus, dass der 
Vermögenswert im Privatvermögen gehal-
ten wird. Wird der private Investor aufgrund 

der Intensität seiner Investitionstätigkeiten 
jedoch als gewerbsmässiger Wertschrif-
tenhändler angesehen, veräussert er Ge-
schäftsvermögen, mit der Folge, dass der 
Kapitalertrag der Einkommenssteuer sowie 
den Sozialversicherungsbeiträgen unter-
liegt.

Vorprüfung mit Checkliste
Zur Prüfung, ob ein solches Risiko besteht, 
empfiehlt sich ein zweistufiges Vorgehen. Als 
erste Kontrollprüfung, ob die eigenen Trading-
Tätigkeiten als gewerbsmässiger Wertschrif-
tenhandel qualifizieren, hilft ein Griff zum 
Kreisschreiben Nr. 36 der Eidgenössischen 
Steuerverwaltung vom 27.  Juli 2012. Dar-

in wird anhand von fünf konkreten Kriterien 
überprüft, wann in jedem Fall die Realisierung 
eines steuerfreien Kapitalgewinns und keine 
Qualifikation als gewerbsmässiger Wertschrif-
tenhändler vorliegt.

Sowohl die Eidgenössische Steuerverwaltung 
in ihrem Arbeitspapier zur Besteuerung von 
Kryptowerten als auch (vermehrt) die jeweili-
gen Kantone, wie beispielsweise Zug,  Luzern 
und Zürich, verweisen jeweils auf dieses 
Kreisschreiben zur Abgrenzung der privaten 
Vermögensverwaltung von digitalen Vermö-
genswerten und Kryptowährungen vom ge-
werbsmässigen Wertschriftenhandel.

Konkret wird ein gewerbsmässiger Wert-
schriftenhandel ausgeschlossen, wenn kumu-
lativ folgende Kriterien erfüllt werden:

1. Die Haltedauer der veräusserten Wertschrif-
ten beträgt mindestens sechs Monate.

2. Das Transaktionsvolumen (entspricht der 
Summe aller Kaufpreise und Verkaufser-
löse) pro Kalenderjahr beträgt gesamthaft 
nicht mehr als das Fünffache des Wert-
schriften- und Guthabenbestands zu Be-
ginn der Steuerperiode.

3. Das Erzielen von Kapitalgewinnen aus 
Wertschriftengeschäften bildet keine Not-
wendigkeit, um fehlende oder wegfallende 
Einkünfte zur Lebenshaltung zu ersetzen. 
Das ist regelmässig dann der Fall, wenn 
die realisierten Kapitalgewinne weniger als 
50% des Reineinkommens in der Steuer-
periode betragen.

4. Die Anlagen sind nicht fremdfinanziert, 
oder die steuerbaren Vermögenserträge 
aus den Wertschriften (wie z. B. Zinsen, 
Dividenden usw.) sind grösser als die an-
teiligen Schuldzinsen. 

5. Der Kauf und Verkauf von Derivaten (ins-
besondere Optionen) beschränkt sich auf 
die Absicherung von eigenen Wertschrif-
tenpositionen.

Die ursprünglich für Wertschriftenportfolios in 
einer «Vor-Krypto-Welt» entwickelte Checklis-
te gerät bei der Beurteilung von Anlagen in 
Kryptowerten jedoch an ihre Grenzen. Deren 

Kryptowährungen – Qualifikation  
als gewerbsmässiger  
Wertschriftenhändler beachten 
Wer Investitionen in Kryptowährungen und andere digitale Vermögenswerte tä-
tigt, sollte die potenziellen Steuerfolgen daraus im Auge behalten. So können 
unter Umständen die bei Privatpersonen gewöhnlich steuerfreien Kapitalgewin-
ne aus der Veräusserung von beweglichem Vermögen in Einkünfte aus selbst-
ständiger Erwerbstätigkeit umqualifiziert werden und unterliegen damit entspre-
chend der Einkommenssteuer sowie den Sozialversicherungsbeiträgen. 
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